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RS OGH 1992/7/30 7Ob581/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.07.1992

Norm

PHG §1 Abs2

Rechtssatz

Der Händler kann sich außer durch Benennung des Herstellers oder Importeurs von seiner Haftung auch dadurch

befreien, daß er seinen unmittelbaren Vorlieferanten benennt. Auf letzteren verlagert sich die Haftung, wenn er nicht

seinerseits die erforderlichen Aufklärungen geben kann.
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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